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Erstes Gesetz zur Änderung des Saubere-Fahrzeuge-
Beschaffungs-Gesetzes 

 

 

 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 154. Sitzung am 22. Februar 2024 aufgrund 

der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Verkehrsausschusses – Drucksache 

20/10412 – den von der Bundesregierung eingebrachten 

 

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des  

Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes 

– Drucksachen 20/8295, 20/8647 – 

 

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen. 

                                              
Fristablauf: 22.03.24 

Erster Durchgang: Drs. 380/23 



 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

3. ‚ Nach § 6 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Für die öffentlichen Auftraggeber und Sektorenauftraggeber des Bundes gilt bei der 
Beschaffung sauberer leichter Nutzfahrzeuge im Referenzzeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 
31. Dezember 2030 abweichend von § 6 Absatz 1 Satz 2 ein Mindestziel von 42,5 Prozent. 
Juristische Personen des Privatrechts sind hiervon nur erfasst, wenn der Bund als 
Gesellschafter den gesamten Geschäftsanteil hält. Abweichend davon werden juristische 
Personen des Privatrechts für die Verpflichtung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 dem Bund 
zugeordnet, wenn der Bund als Gesellschafter den größten Geschäftsanteil hält.“ ‘ 

2. Die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden die Nummern 4 bis 6. 

3. Nummer 6 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

‚b) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt: 

(2) „ Für Beschaffungen im Sinne des § 3, deren Auftragsbekanntmachung bis zum Ablauf 
des … [einsetzen: Tag der Verkündung dieses Änderungsgesetzes] veröffentlicht worden ist 
oder bei denen bis zum Ablauf dieses Tages zur Abgabe eines Angebots aufgefordert worden 
ist, ist § 2 Nummer 5 in der bis zum … [einsetzen: Tag der Verkündung dieses 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(3) § 2 Satz 1 Nummer 5 in Verbindung mit den Sätzen 2 bis 6 in der ab dem … 
[einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erst ab dem 
Tag anzuwenden, an dem erstmals eine Änderung der Verordnung über die Beschaffenheit 
und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen vom 8. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1849), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2739) geändert worden ist, nach dem ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses 
Änderungsgesetzes] in Kraft tritt, die das Inverkehrbringen von Kraftstoffen nach DIN EN 
15940*, Ausgabe Juli 2023, in Reinform ermöglicht. Das Bundesministerium für Digitales und 
Verkehr hat den nach Satz 1 maßgeblichen Tag im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. Bis zu 
dem nach Satz 1 maßgeblichen Tag ist für Beschaffungen im Sinne des § 3, deren 
Auftragsbekanntmachung ab dem ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses 
Änderungsgesetzes] veröffentlicht worden ist oder bei denen ab diesem Tag zur Abgabe eines 
Angebots aufgefordert worden ist, § 2 Nummer 5 in der bis zum ... [einsetzen: Tag der 
Verkündung dieses Änderungsgesetzes] geltenden Fassung weiter anzuwenden.“ ‘ 

 

                                                            
* Amtlicher Hinweis: Die DIN EN 15940 ist bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln, erschienen und dort zu beziehen. 
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